
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/6/14 4Ob51/82,
9ObA3/00g

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1983

Norm

ArbVG §54

ArbVG §59

ArbVG §60

BRWO §13

Rechtssatz

Nur solche Verfahrensmängel bei der Betriebsratswahl, welche die absolute Nichtigkeit der Wahl zur Folge haben

können jederzeit, vor jeder Behörde und in jedem Verfahren geltend gemacht werden.
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